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AMTSBLATT
für den Landkreis Wittmund

28. Jahrgang Wittmund, den 31. Mai 2007 Nr. 5

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite 
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 70 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt fest-
gesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 330 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Blomberg, den 09. 02. 2007
(L.S.) Willms

Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Blomberg wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Blomberg
Die Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Eversmeer
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473)  hat der Rat der
Gemeinde Eversmeer in seiner Sitzung am 28. 02. 2007 folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 222 000 EUR
in der Ausgabe auf 222 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 122 000 EUR
in der Ausgabe auf 122 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung 

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Haushaltssatzung der Gemeinde Blomberg 
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Blomberg in seiner Sitzung am 09. 02. 2007 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 593 000 EUR
in der Ausgabe auf 593 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 312 000 EUR
in der Ausgabe auf 312 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.
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von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 30 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt fest-
gesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 340 v. H.
2. Gewerbesteuer 340 v. H.

Eversmeer, den 28. 02. 2007
(L.S.) Kunze

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Eversmeer wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 4. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Eversmeer
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Nenndorf 
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Nenndorf in seiner Sitzung am 01. 03. 2007 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 343 000 EUR 
in der Ausgabe auf 343 000 EUR 

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 228 000 EUR 
in der Ausgabe auf 228 000 EUR 

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 50 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 340 v. H.
2. Gewerbesteuer 340 v. H.

Nenndorf, den 01. 03. 2007
(L.S.) Schuster

Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Nenndorf wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 4. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Nenndorf
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuschoo
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Neuschoo in seiner Sitzung am 14. 03. 2007 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 478 000 EUR
in der Ausgabe auf 478 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 175 000 EUR
in der Ausgabe auf 175 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite 
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 50 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 330 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Neuschoo, den 14. 03. 2007 
(L.S.) Storck

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Neuschoo wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Neuschoo
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Ochtersum
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der



– Amtsblatt Landkreis Wittmund / 31. Mai 2007 / Seite 21 –

Gemeinde Ochtersum in seiner Sitzung am 13. 02. 2007 folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 283 000 EUR
in der Ausgabe auf 283 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 79 000 EUR
in der Ausgabe auf 79 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 40 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 330 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Ochtersum, den 13. 02. 2007
(L.S.) Pfaff

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ochtersum wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Ochtersum
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Schweindorf
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Schweindorf in seiner Sitzung am 20. 02. 2007 folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 496 000 EUR
in der Ausgabe auf 496 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 141 000 EUR
in der Ausgabe auf 141 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite 
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 50 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 330 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Schweindorf, den 20. 02. 2007
(L.S.) H. Schuster

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schweindorf wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Schweindorf
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Utarp 
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Utarp in seiner Sitzung am 14. 02. 2007 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 191 000 EUR
in der Ausgabe auf 191 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 81 000 EUR
in der Ausgabe auf 81 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 30 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 340 v. H.
2. Gewerbesteuer 340 v. H.

Utarp, den 14. 02. 2007
(L.S.) Bents

Bürgermeisterin
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Utarp wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Utarp
Die Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerholt
für das Haushaltsjahr 2007

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) hat der Rat der
Gemeinde Westerholt in seiner Sitzung am 02. 03. 2007 folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1 615 000 EUR
in der Ausgabe auf 1 615 000 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 800 000 EUR
in der Ausgabe auf 800 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite
im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 150 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatz-Satzung
für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 320 v. H.
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 320 v. H.
2. Gewerbesteuer 320 v. H.

Westerholt, den 02. 03. 2007
(L.S.) Eilers

Bürgermeister
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Westerholt wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.
Juni 2007 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich aus.

Gemeinde Westerholt
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog
für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)
in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), in der der-
zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in sei-
ner Sitzung am 31. 05. 2006 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2006 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 8 308 200,00 EUR
in der Ausgabe auf 10 058 200,00 EUR
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1 851 200,00 EUR
in der Ausgabe auf 1 851 200,00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2006
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 2 000 000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 360 v. H.

b) für Gewerbebetriebe (Grundsteuer B) 360 v. H.
2. Gewerbesteuer 340 v. H.
Langeoog, den 01. 06. 2006

Der Bürgermeister (L. S.)Hans Janssen
Bekanntmachung 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog für
das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Landkreis Wittmund - Kommunalaufsicht - hat gemäß § 92
Abs. 2 und § 94 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), in
der zur Zeit geltenden Fassung, die erforderliche Genehmigung unter
dem Aktenzeichen 20/082-01/Lgg am 24. 04. 2007 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 86 Abs. 2 NGO vom 04. 06. 2007 bis
12. 06. 2007 im Rathaus - Kämmerei - 26465 Langeoog, öffentlich zur
Einsichtnahme aus.
Langeoog, den 01. 06. 2007

Der Bürgermeister
In Vertretung:

H.-G. Sjuts

Satzung zur 1. Änderung der Hauptsatzung 
für die Inselgemeinde Langeoog

Aufgrund der §§ 6 und 7 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBI. S. 382), in
der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Inselgemeinde Lange-
oog in seiner Sitzung am 19. April 2007 folgende Satzung beschlos-
sen:

§1
Satzungsänderung

§ 4 Absatz 2 der Hauptsatzung für die Inselgemeinde Langeoog vom
10. Februar 2005 erhält folgende Fassung:

Rechtsgeschäfte im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 11 NGO, deren Ver-
mögenswert EUR 15 000,00 nicht übersteigt, bedürfen in Angele-
genheiten der Gemeinde nicht der Beschlussfassung des Rates.
Über diese Rechtsgeschäfte beschließt der Verwaltungsausschuss,
soweit sie nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Bür-
germeister obliegen. Für die Eigenbetriebe der Inselgemeinde Lan-
geoog bedürfen Rechtsgeschäfte im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 11
NGO, deren Vermögenswert EUR 30.000,00 nicht übersteigt, nicht
der Beschlussfassung des Rates. Über diese Rechtsgeschäfte be-
schließt der Werksausschuss, soweit sie nicht als Geschäft der lau-
fenden Verwaltung dem Bürgermeister obliegen. Rechtsgeschäfte,
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die ihrem Wesen nach zusammengehören, können nicht in Teilauf-
trägen erledigt werden.

§2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für
den Landkreis Wittmund in Kraft.
Langeoog, den 27. April 2007
Der Bürgermeister (L. S.)

Hans Janssen

Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung für
die Eigenbetriebe der Inselgemeinde Langeoog

Aufgrund der §§ 6, 40 und 113 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung (NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBI. S.
382), in der zur Zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit der Verord-
nung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen
(Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO) vom 15. August 1989 (Nds.
GVBI. S. 318, 1990 S. 30), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat
der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung am 19. April 2007 fol-
gende Satzung beschlossen:

§1
Satzungsänderung

§ 4 der Betriebssatzung für die Eigenbetriebe der Inselgemeinde Lan-
geoog vom 10. Februar 2005 erhält folgende Fassung:
(1) Der Rat der Inselgemeinde bildet gemäß § 113 NGO, § 5 Nr. 3 Eig-

BetrVO und § 104a Nds. PersVG einen Werksausschuss. Für die
Bildung und das Verfahren des Werksausschusses gelten die Vor-
schriften der §§ 51-53 NGO.

(2) Der Werksausschuss besteht aus sieben Mitgliedern des Rates und
vier stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

(3) Der Werksausschuss entscheidet im Rahmen der angegebenen
Wertgrenzen des Einzelfalles selbständig über die
a) Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen im Rah-

men des Vermögensplanes bis zu einem Betrag in Höhe von
EUR 30 000,00 sowie sämtliche nicht zum Geschäft der laufen-
den Verwaltung gehörenden Rechtsgeschäfte bis zu einem Be-
trag von EUR 30 000,00.

b) Alle Werksangelegenheiten, soweit nicht der Werkleiter, der Rat
oder der Bürgermeister zuständig sind.

(4) Für Eilentscheidungen gilt § 66 NGO.
§ 2

Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für
den Landkreis Wittmund in Kraft.
Langeoog, den 27. April 2007

Der Bürgermeister (L. S.)
Hans Janssen

Samtgemeinde Holtriem

6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Holtriem

Der Landkreis Wittmund, Wittmund, hat die vom Rat der Samtge-
meinde Holtriem am 26. 03. 2007 beschlossene 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (Gewerbliche Baufläche in Westerholt (Ter-
heide)) durch Verfügung vom 26. 04. 2007 (Az.: 61/1) genehmigt.
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich der Be-
gründung, dem Umweltbericht sowie der Erklärung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in der Flächennutzungsplanänderung be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen diese Planung gewählt
wurde, kann im Rathaus der Samtgemeinde Holtriem, Auricher Straße
9, 26556 Westerholt, während der Dienststunden von jedem eingese-
hen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Der Geltungsbereich der Änderung ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan zu ersehen:

Kartengrundlage: Deutsche Grundkarte 1:5.000; Vervielfältigt mit Er-
laubnis der Herausgebers: Katasteramt Wittmund
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Wittmund
wird die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 bis 3 des
Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften so-
wie Mängel der Abwägung unbeachtlich sind, wenn die Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie die Mängel der Abwä-
gung gem. § 215 des Baugesetzbuches nicht innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung gegenüber der Samtgemeinde Holtriem gel-
tend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, darzulegen.
Westerholt, 16. 05. 2007

Der Samtgemeindebürgermeister
Dirks

Hinweisbekanntmachung des Zweckverbandes
„JadeWeserPark Friesland-Wittmund“

Die Bekanntmachung des Termins der 9. Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“ wird im
Amtsblatt des Landkreises Friesland Nr. 7 am 31. 05. 2007 veröffent-
licht.
Jever, 31. 05. 2007

Böhling
Vorsitzender

Zweckverband JadeWeserPark
Friesland-Wittmund

Bekanntmachung der Jahresrechnung für das
Haushaltsjahr 2005 des Zweckverbandes 

Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Deutsches Sielha-
fenmuseum in Carolinensiel hat in ihrer Sitzung am 18. 04. 2007 die
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2005 beschlossen und dem Ver-
bandsgeschäftsführer Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung sowie der Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes des Landkreises Wittmund über die Prüfung der Jahres-
rechnung 2005 mit der Stellungnahme des Verbandsgeschäftsführers
liegt vom 01. 06. bis zum 11. 06. 2007 zur Einsichtnahme im Deut-
schen Sielhafenmuseum, Pumphusen 3 (Alte Pastorei), 26409 Witt-
mund-Carolinensiel, öffentlich aus.
Carolinensiel, den 04. Mai 2007

Sell
Verbandsgeschäftsführer
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